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Ein herzliches Dankeschön
an alle Bürgerinnen und Bürger, die auch in diesem 
Jahr ehrenamtlich Rabatten, Beete, Baumschschei-
ben und Pflanzkübel sowie Brunnenanlagen gesäu-
bert, begrünt und geschmückt haben und somit für 
ein sauberes und freundliches Aussehen unserer 
Städte und Gemeinden beigetragen haben.

Fotos: VG Schiefergebirge - stellvertretend für alle 
Aktivitäten und fleißigen Helfer
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Amtlicher Teil

Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

die Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge hat aufgrund der Thüringer Verordnung über außerordentliche Sondermaßnahmen zur 
Eindämmung einer sprunghaften Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 (Thüringer SARS-CoV-2-Sondereindämmungsmaßnah-
menverordnung -ThürSARS-CoV-2-SonderEindmaßnVO-) vom 31. Oktober 2020 für den allgemeinen Besucherverkehr geschlossen.

Bitte vereinbaren Sie in dringenden Fällen telefonisch einen persönlichen Termin.

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.

Impressum
Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge
Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge
Markt 8, 07330 Probstzella, Telefon 036735/4610, Fax 036735/ 46155
E-Mail: info@vg-schiefergebirge.de

Verantwortlich für den amtlichen Teil:
VG Schiefergebirge - Robert Heerwagen, Gemeinschaftsvorsitzender
Gemeinde Probstzella - Sven Mechtold, Bürgermeister
Stadt Lehesten - René Bredow, Bürgermeister
Stadt Gräfenthal - Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Wehr, Bürgermeister

Für die sachliche Richtigkeit von Informationen der Zweckverbände oder von Gemeinden 
zeichnen diese selbst verantwortlich.
Das Amtsblatt erscheint in der Regel einmal monatlich.
Es wird an alle erreichbaren Haushalte in der Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge kos-
tenlos verteilt.
Im Bedarfsfall können Einzelexemplare über die Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge
-  Sekretariat, Markt 8, 07330 Probstzella
-  Bürgerbüro, Obere Marktstraße 1, 07349 Lehesten
-  Bürgerbüro, Marktplatz 1, 98743 Gräfenthal
kostenlos - bei Postversand gegen die Erstattung der Versandkosten - bezogen werden.

Redaktionsschluss:
In der Regel 10 Tage vor Erscheinen des Amtsblattes. 
Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine Haftung übernommen.
Rücksendung nur bei Rückporto.
Verantwortlich für nichtamtlichen Teil: LINUS WITTICH Medien KG, Ilmenau

Gesamtherstellung und kostenlose Verteilung:
LINUS WITTICH Medien KG, In den Folgen 43, 98693 Ilmenau 
info@wittich-langewiesen.de, www.wittich.de, Tel. 0 36 77 / 20 50 - 0, Fax 0 36 77 / 20 50 - 21

Verantwortlich für den Anzeigenverkauf: Daniel Wolf, erreichbar unter Tel.: 0174 / 9240921, 
E-Mail: d.wolf@wittich-langewiesen.de

Verantwortlich für Anzeigen:
David Galandt, LINUS WITTICH Medien KG, In den Folgen 43, 98693 Ilmenau, info@wittich-
langewiesen.de, www.wittich.de, Tel.: 0 36 77 / 20 50 - 0, Fax: 0 36 77 / 20 50 - 21; Für die Rich-
tigkeit der Anzeigen übernimmt der Verlag keine Gewähr. Vom Verlag gestellte Anzeigenmotive 
dürfen nicht anderweitig verwendet werden. Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen 
gelten unsere allgemeinen und zusätzlichen Geschäftsbedingungen und die z.Zt. gültige Anzei-
genpreisliste. Vom Kunden vorgegebene HKS-Farben bzw. Sonderfarben werden von uns aus 4-c 
Farben gemischt. Dabei können Farbabweichungen auftreten, genauso wie bei unterschiedlicher 
Papierbeschaffenheit. Deshalb können wir für eine genaue Farbwiedergabe keine Garantie über-
nehmen. Diesbezügliche Beanstandungen verpflichten uns zu keiner Ersatzleistung. 

Verlagsleiter: Mirko Reise 

Erscheinungsweise: In der Regel monatlich, kostenlos an alle Haushaltungen im Verbreitungsge-
biet. Im Bedarfsfall können Sie Einzelstücke zum Preis von 2,50 € (inkl. Porto und gesetzlicher 
MwSt.) beim Verlag bestellen.

Hinweis: Für den Inhalt in diesem Blatt eventuell abgedruckter Wahlwerbung und/oder Anzeigen 
mit politischem Inhalt ist ausschließlich die jeweilige Partei/politische Gruppierung verantwortlich.

Nächster Redaktionsschluss

Dienstag, den 04.05.2021

Nächster Erscheinungstermin

Freitag, den 14.05.2021

Freundlicher Hinweis:
Der Redaktionsschluss für die Ausgabe Mai ist der 04.05.2021.
Bitte reichen Sie Ihre Beiträge als Word-Datei, pdf-Dokument bzw. jpg-Fotos pünktlich ein; für verspätete Einsendungen geben wir 
keine Garantie zur Veröffentlichung.

Robert Heerwagen
VG-Vorsitzender

Öffnungszeiten Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge
Allgemeine Verwaltung:
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag 09.00 - 11.00 Uhr

Einwohnermeldeämter
Probstzella:
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag kein Sprechtag
Freitag: 09.00 - 11.00 Uhr

Lehesten:
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 14.00 - 16.00 Uhr

Gräfenthal:
Montag 14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr

Die Bürger der Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge kön-
nen jedes Einwohnermeldeamt im Bereich der Verwaltungsge-
meinschaft nutzen.

Standesamt:
Probstzella:
Dienstag: 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag: 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag: 09.00 - 11.00 Uhr

Erweiterte Öffnungszeiten  
im Einwohnermeldeamt und im Standesamt
Obere Gasse 1, 07330 Probstzella

Samstags-Sprechstunde
Voranmeldungen für die Samstags-Sprechstunde im Einwoh-
nermeldeamt sowie im Standesamt bitte unter

Tel. 036735/461112 (Einwohnermeldeamt)
Tel. 036735/461140 (Standesamt)

Sprechzeiten der Kontaktbereichsbeamten

Rathaus Gräfenthal Dienstag 16:00 bis 18:00 Uhr
Rathaus Lehesten Donnerstag 09:30 bis 11:30 Uhr
Telefonische Erreichbarkeit im Rathaus Lehesten unter:
036653/264531
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Bekanntmachungshinweise

zur Haushaltssatzung der Verwaltungsgemeinschaft 
Schiefergebirge

1. Mit Beschluss GV/BV/033/2021 hat die Gemeinschaftsver-
sammlung der Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge 
am 04.03.2021 die Haushaltssatzung nebst Anlagen für das 
Haushaltsjahr 2021 beschlossen.

2. Die Haushaltssatzung 2021, der Haushaltsplan sowie 
die rechtsaufsichtliche Würdigung liegen in der Zeit vom 
19.04.2021 bis 03.05.2021 in der Verwaltungsgemeinschaft 
Schiefergebirge, Markt 8 in 07330 Probstzella öffentlich aus. 
Bitte vereinbaren Sie für eine Einsichtnahme telefonisch ei-
nen Termin.

 Bis zur Entlastung und Beschlussfassung über die Jahres-
rechnung dieses Haushaltsjahres nach § 80 Abs. 3 Satz 1 
ThürKO werden die Haushaltssatzung und der Haushalts-
plan nebst Anlagen zur Einsicht in der Kämmerei der Verwal-
tungsgemeinschaft während der üblichen Öffnungszeiten der 
Verwaltung zur Verfügung gehalten.

3. Mit Schreiben des Landratsamtes vom 16.03.2021, hier ein-
gegangen am 18.03.2021, wurden die Haushaltssatzung 
2021 und der Haushaltsplan 2021 der Verwaltungsgemein-
schaft rechtsaufsichtlich gewürdigt.

Haushaltssatzung

der Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge  
für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 55 Abs 2 der Thüringer Kommunalordnung i.V.m. §§ 
18, 19 und 53 ff. Thüringer Kommunalordnung erlässt die Verwal-
tungsgemeinschaft Schiefergebirge folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt im
Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen
und Ausgaben mit 1.327.000,00 €

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 4.196.300,00 €

ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 600.000,00 € 
festgesetzt.

§ 4
Die Höhe des ungedeckten Finanzbedarfs (Umlagesoll für die Ver-
waltungsgemeinschaftsumlage) wird auf 802.400 € festgesetzt.
Somit ergibt sich eine Umlage vom 122,99 € pro Einwohner.

§ 5
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft.

Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge
Probstzella, den 22.03.2021

Robert Heerwagen
Gemeinschaftsvorsitzender

Information zur Fälligkeit von Steuerraten
Am 15. Mai 2021 sind die Grund- und Gewerbesteuerraten für 
das II. Quartal 2021 fällig.

Wir fordern hiermit alle Steuerpflichtigen auf, die fällige Steuer-
rate sowie bestehende Rückstände (auch Hundesteuer, Mieten, 
Pachten, allgemeine Friedhofsgebühren) auf das entsprechende 
Konto der jeweiligen Stadt / Gemeinde unter Angabe des Kas-
senzeichens zu überweisen.

für die Gemeinde PROBSTZELLA:
bei der Sparkasse Saalfeld-Rudolstadt
IBAN: DE06 8305 0303 0000 0001 67
BIC: HELADEF1SAR

für die Stadt LEHESTEN:
bei der Sparkasse Saalfeld-Rudolstadt
IBAN: DE24 8305 0303 0000 2112 06
BIC: HELADEF1SAR

für die Stadt GRÄFENTHAL:
bei der Sparkasse Saalfeld-Rudolstadt
IBAN: DE07 8305 0303 0000 3700 10
BIC: HELADEF1SAR

Wir bitten alle Zahlungspflichtigen, diesen Termin einzuhalten, 
damit keine zusätzlichen Mahnkosten entstehen.

Zur Erleichterung des Zahlungsverkehrs besteht die Möglichkeit, 
eine Einzugsermächtigung zu erteilen.

Wir bitten Sie zu beachten, dass der zuletzt erteilte Bescheid 
weiterhin gilt.

Hinweis zu Abfallentsorgung an Gewässern
Wiederum mussten Mitarbeiter des Ordnungsamtes vermehrt fest-
stellen, dass an Grundstücken entlang der Gewässer im Gebiet der 
Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge Abfälle wie Grünschnitt, 
Bauschutt, Hausrat- und andere Abfälle abgelagert werden.
In Gewässern und auf Gewässerrandstreifen entsorgter Müll, Un-
rat, Sperrmüll und abgelegter Grünschnitt können mitunter ver-
heerende Schäden anrichten. Ist der Abfluss der Gewässer durch 
diversen Abfall beeinträchtigt, entstehen Schäden an Durchlässen 
und Brücken. Vermeidbare Überschwemmungen sind die Folge.
Ablagerungen an Gewässern 2. Ordnung sind in einem Bereich 
von 5 Metern ab Gewässer (Gewässerrandstreifen) nach dem 
Wasserhaushaltsgesetz WHG) untersagt. Das Ablagern stellt 
eine Ordnungswidrigkeit dar.
Wir weisen wiederholt darauf hin, dass Grünschnitt kostenfrei auf 
den bekannten Grünschnittdeponien entsorgt werden kann.
Sorgen Sie für eine saubere und sichere Umwelt für sich und Ihre 
Mitbürger. Entsorgen Sie anfallende Abfälle gesetzeskonform.
Sollten Sie die einschlägigen Gesetzestexte nicht immer parat 
haben, erinnern Sie sich an Ihre „gute Kinderstube“.

Ihr Ordnungsamt

Informationen zur Herstellung 
von Bordsteinabsenkungen
Wenn eine Garage, ein Carport oder eine Zufahrt auf einem 
Grundstück - unabhängig ob privat oder gewerblich - errichtet 
oder verändert werden soll, ist häufig auch eine Anpassung des 
davor befindlichen öffentlichen Straßenraums in Form einer Ab-
senkung des Bordsteins und Anpassung des Gehweges notwen-
dig. Diese Bordsteinabsenkung und Anpassung des Gehweges 
hat der begünstigte Grundstückseigentümer nach Genehmigung 
durch den Straßenbaulastträger selbstständig zu veranlassen 
und die Kosten hierfür zu tragen. Hierzu ist eine qualifizierte 
Straßenbaufirma zu beauftragen. Der Aufbau und die Art der 
wiederherzustellenden Oberfläche werden vom Straßenbaulast-
träger festgelegt. Vorhandene, aber nicht mehr genutzte Bord-
steinabsenkungen müssen vom Grundstückseigentümer wieder 
zurückgebaut werden.
Die Genehmigungen für Bordsteinabsenkungen an Gemein-
destraßen und Gehweganpassungen sind bei der Verwaltungs-
gemeinschaft zu beantragen.

Wichtige Hinweise:
1. Es ist nicht zulässig, anstelle einer Bordsteinabsenkung zur 

Überbrückung von hohen Bordsteinen Holzbalken oder Bret-
ter auszulegen oder Stahlrampen, Rampen aus Beton, o. ä. 
Konstruktionen anzubringen.
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Beschlüsse
Der Stadtrat der Stadt Lehesten fasste in seiner Sitzung am 
25.03.2021 im öffentlichen Teil folgende Beschlüsse:

Beschluss Nr. SL/BV/076/2021
Anhörung zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage 2021
Der Stadtrat der Stadt Lehesten stimmt der Stellungnahme im Rah-
men des Anhörungsverfahrens zur Kreis- und Schulumlage 2021 zu.

Beschluss Nr. SL/BV/077/2021
Verwendung der Mittel zur Stärkung kreisangehöriger Ge-
meinden 2021
Der Stadtrat der Stadt Lehesten stimmt der Verwendung der Mit-
tel von 50.000 € zu.

Beschluss Nr. SL/BV/078/2021
Widerspruch gegen den Kreis- und Schulumlagebescheid 2021
Der Stadtrat der Stadt Lehesten stimmt dem Widerspruch gegen 
den Kreis- und Schulumlagebescheid 2021 zu.

Beschluss Nr. SL/BV/081/2021
Veräußerung der kommunalen Liegenschaft Röttersdorf 
52/52a, Flurstück 56/1, Gemarkung Röttersdorf
Der Stadtrat beschließt die Veräußerung der kommunalen Lie-
genschaft Röttersdorf 52/52a, Flurstück 56/1, Gemarkung Röt-
tersdorf. Die Immobilie soll zum Mindestgebot von 25T€ im Amts-
blatt der Verwaltungsgemeinschaft angeboten werden.

Beschluss Nr. SL/BV/082/2021
Führerscheine C1C1E bzw. C/CE für die FW Lehesten
Der Stadtrat der Stadt Lehesten stimmt der Förderung von Füh-
rerscheinen für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Le-
hesten zu und ermächtigt den Bürgermeister mit dem Abschluss 
der Vereinbarungen mit dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und 
den begünstigen Feuerwehrangehörigen.

Beschluss Nr. SL/BV/084/2021
Erweiterung und Instandsetzung Feuerwehrgerätehaus Le-
hesten
Hier: Durchführung Leistungswettbewerb Planungsleistung
Der Stadtrat der Stadt Lehesten beschließt, Fördermittel für die 
Instandsetzung bzw. Erweiterung von Stellplätzen bis 30.06.2021 
beim Landkreis Saalfeld-Rudolstadt zu beantragen. Der für die 
Beauftragung von Ingenieurleistungen erforderliche Leistungs-
wettbewerb ist entsprechend dem als Anlage beigefügten Be-
wertungsbogen durchzuführen.

Dankeschön an das Loipenteam
Am Ende dieser schneereichen Wintersaison 2020/2021 be-
dankt sich die Stadt Lehesten beim Loipenteam (Danny Wuitz, 
Roland Schwarz, Werner Engnath) recht herzlich für die geleis-
tete ehrenamtliche Arbeit.
Zahlreiche Stunden wurden erbracht, um die Loipe perfekt zu 
präparieren und auch das Pistengerät zu warten.
Die hervorragende Arbeit wurde durch sehr positive Resonanz 
und hohe Spendenbereitschaft gewürdigt. Der Einsatz hat sich 
gelohnt und gibt Ansporn, auch schon bald mit den Vorbereitun-
gen und Arbeiten für die kommende Saison zu beginnen.

René Bredow
Bürgermeister

 Dies ist ein unerlaubter Eingriff in den Straßenraum und kann 
im schlimmsten Fall sogar den Straftatbestand des gefährli-
chen Eingriffs in den Straßenverkehr erfüllen. Für dabei ver-
ursachte Schäden am öffentlichen Eigentum kann der Verur-
sacher haftbar gemacht werden.

2. Die Genehmigung zur Herstellung der Absenkung bezieht sich 
ausschließlich auf die bauliche Durchführung im öffentlichen 
Bereich. Sie ersetzt keine anderen behördlichen Genehmi-
gungen oder Zustimmungen. Insbesondere sind hieraus kei-
ne Genehmigung und kein Anspruch auf Genehmigung eines 
Stellplatzes, eines Carports, einer Garage oder eine andere 
bauliche Veränderung auf Privatgrundstücken abzuleiten.

Hauptamt

Satzung der Gemeinde Probstzella

über die Festsetzung der Hebesätze für die 
Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer

Auf Grund des § 19 Abs. 1 Thüringer Gemeinde- und Landkreis-
ordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der Fassung 
der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003, letzte Änderung 
vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 278) sowie der §§ 1, 2 und 5 
des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) vom 19. 
September 2000 (GVBl. S. 646), letzte Änderung vom 10.Okto-
ber 2019 (GVBl. S. 396) in Verbindung mit §§ 1 und 25 Grund-
steuergesetz (GrStG) in der Fassung des Art. 1 des Gesetzes zur 
Reform des Grundsteuerrechts vom 7. August 1973 (BGBl. I S. 
965), letzte Änderung am 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) 
und § 16 Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167), letzte 
Änderung vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096), erlässt die 
Gemeinde Probstzella nachfolgende Satzung:

§ 1
Hebesätze

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteu-
ern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen
Betriebe (Grundsteuer A)

302 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 404 v.H.
2. Gewerbesteuer 395 v.H.

§ 2
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.

Probstzella, den 29.03.2021
Gemeinde Probstzella

Sven Mechtold
Bürgermeister

Hinweis auf eine öffentliche Ausschreibung 
der Gemeinde Probstzella

gemäß § 31 Absatz 1 der Thüringer Gemeindehaus-
haltsverordnung (ThürGemHV)
Die Gemeinde Probstzella versteigert folgende Kommunalge-
genstände:
- Fliegl LKW-Anhänger 3-Seitenkipper TDK 80 A
- 4 Continental Reifen 385/55 R 22,5 M+S
- 2 Nokian Reifen 400/80 R 28
- 2 Nokian Reifen 480/80 R 38
Die Veröffentlichungen können ab dem 18. April 2021 abgerufen 
werden unter:

www.zoll-auktion.de

Sven Mechtold
Bürgermeister
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Beschluss Nr. SG/BV/101/2021
Friedhofsgebührensatzung
1. Der Gebührenkalkulation für das Friedhofswesen vom 

05.12.2017 wird zugestimmt. Sie hat dem Stadtrat bei der 
Beschlussfassung über die Gebührensätze vorgelegen.

2. Den in der Gebührenkalkulation enthaltenen Abschreibungs-
sätzen, Zinssätzen sowie der Abschreibungs- und Verzin-
sungsmethode wird zugestimmt.

3. Der Stadtrat der Stadt Gräfenthal beschließt die als Anlage 
beigefügte Friedhofsgebührensatzung.

Beschluss Nr. SG/BV/103/2021
Rückbau Freileitungsmasten im Bereich der Probstzellaer 
Straße Nr. 2 bis Nr. 14 in Gräfenthal durch die TEN Thüringer 
Energienetze GmbH & Co.KG
Hier: Baubeschluss zur Beteiligung an der Durchführung von 
Tiefbaumaßnahmen und der Verlegung des Straßenbeleuch-
tungskabels sowie das Setzten von Hülsen
Der Stadtrat der Stadt Gräfenthal beschließt die Durchführung 
der Maßnahme Tiefbauarbeiten und Verlegung des Straßenbe-
leuchtungskabels im Bereich der Probstzellaer Straße Nr. 2 bis 
Nr. 14 in Gräfenthal.

Beschluss Nr. SG/BV/104/2021
Verkauf der kommunalen Liegenschaft Lichtenhain, FlStNr. 
26/3
Der Stadtrat der Stadt Gräfenthal beschließt den Verkauf des 
Grundstücks Ortsstraße 18 im OT Lichtenhain, Gemarkung 
Lichtenhain FlStNr. 26/3 an Frau Kerstin Dickmann aus 98743 
Gräfenthal zum Preis von 310,00 Euro.

Beschluss Nr. SG/BV/105/2021
Förderung des Erwerbs von Altbauten
Der Stadtrat der Stadt Gräfenthal beschließt die Richtlinie „Jung 
kauft Alt in Gräfenthal“ zur Förderung des Erwerbs von Altbauten.

Beschluss Nr. SG/BV/106/2021
1. Änderungssatzung zur Sondernutzungsgebührensatzung
Der Stadtrat der Stadt Gräfenthal beschließt aufgrund des § 19 
Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), 
letzte Änderung vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277), der §§ 1, 2 
und 12 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. September 2000 
(GVBl. S. 301), letzte Änderung vom 10. Oktober 2019 (GVBl. S. 
396), der §§ 18 und 21 des Thüringer Straßengesetzes (Thür-
StrG) vom 7. Mai 1993 (GVBl. S. 273), letzte Änderung vom 23. 
November 2020 (GVBl. S. 560), und des § 8 des Bundesfernstra-
ßengesetzes (FStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206), letzte Änderung vom 3. Dezem-
ber 2020 (BGBl. I S. 2694), die 1. Änderungssatzung zur Sat-
zung über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an 
öffentlichen Straßen, Gehwegen, Plätzen, Flächen und Straßen-
einrichtungen im Gebiet der Einheitsgemeinde Stadt Gräfenthal 
(Sondernutzungsgebührensatzung) vom 22.02.2007.

Kostenlose Corona-Schnelltests - 
Angebot des Sozialdienstes 
Elisabeth von Thüringen e.V.
Seit Dienstag, den 06.04.2021, werden durch den Sozial-
dienst Elisabeth von Thüringen e.V. in den Diensträumen in 
der Coburger Straße 33 in 98743 in Gräfenthal kostenfreie 
Corona-Schnelltests angeboten,

ab 12.04. jeweils Montag und Donnerstag 
15:30 Uhr bis 17:00 Uhr

An diesen Tagen sind vormittags Termine nach telefonischer 
Voranmeldungunter (036703) 80167 möglich.
Jede Bürgerin bzw. jeder Bürger kann sich 1 x wöchentlich 
testen lassen.
Ich bedanke ich mich beim Team des Sozialdienstes Elisabeth 
von Thüringen e.V. für dieses Engagement.

Gerhard Scheufler
1. Beigeordneter

Ende des amtlichen Teils

Öffentliche Ausschreibung
Die Stadt Lehesten schreibt gemäß § 67 ThürKO i. V. m. § 31 
Abs. 1 ThürGemHV folgende Liegenschaft zum Verkauf aus:

Objekt: 2 Wohnhäuser, 2 Garagen, Nebengebäude
Lage: Röttersdorf 52/52a, 07349 Lehesten
Flurstück: 56/1, Gemarkung Röttersdorf
Größe: 2.102 m2

Zustand: sanierungsbedürftig
Sonstiges: Teilfläche von 850 m2 verpachtet

Mindestgebot: 25.000 EURO

Die Kaufangebote sind bis 14.05.2021 in einem verschlosse-
nen Umschlag mit der Aufschrift „Kaufangebot Röttersdorf 
52/52a“ an die

Stadt Lehesten
über VG Schiefergebirge
Markt 8
07330 Probstzella

zu senden.

Die Objektbesichtigung kann unter 036735/461 121 verein-
bart werden.

Die Stadt Lehesten ist nicht verpflichtet, dem Höchstbieten-
den oder irgendeinem Gebot den Zuschlag zu erteilen.

gez. René Bredow
Bürgermeister

Beschlüsse
Der Stadtrat der Stadt Gräfenthal fasste in seiner Sitzung am 
15.03.2021 im öffentlichen Teil folgende Beschlüsse:

Beschluss Nr. SG/BV/094/ 2021
Auftragsvergabe Prüfung Ortsveränderliche Geräte
Der Stadtrat der Stadt Gräfenthal stimmt der Auftragsvergabe an 
die Firma Kracke Elektroinstallation GmbH & Co. KG aus Gräfenthal 
zur Prüfung der ortsveränderlichen Geräte der Stadt Gräfenthal für 
die Jahre 2021 - 2026 zum Preis von ca. 12.600 Euro zu.

Beschluss Nr. SG/BV/097/2021
Verwendung der Mittel zur Stärkung kreisangehöriger Ge-
meinden 2021
Der Stadtrat der Stadt Gräfenthal stimmt der Verwendung der 
Mittel zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden 2021 entspre-
chend der beiliegenden Anlage zu.

Beschluss Nr. SG/BV/098/2021
Neuanschaffung Ausstattungsgegenstände für den Bauhof
Der Stadtrat der Stadt Gräfenthal stimmt der Anschaffung folgen-
der Winterdiensttechnik zu:
- Schneeketten für den Unimog
- Schiebeschild für den Multicar
und ermächtigt den Bürgermeister, die Auftragsvergabe zu erteilen 
soweit die Bestimmungen des § 31 ThürGemHV eingehalten wer-
den und der Auftragswert einen Betrag von 6.500 € nicht übersteigt.

Beschluss Nr. SG/BV/099/2021
Tilgungsaussetzung
Der Stadtrat der Stadt Gräfenthal stimmt der Tilgungsaussetzung 
im Jahr 2021 für das Darlehen bei der Kreissparkasse Saalfeld-
Rudolstadt bis zum Zinsbindungsende 30.11.2021 zu.
Der Bürgermeister wird ermächtigt, entsprechende Vertragsver-
einbarungen zu unterzeichnen.

Beschluss Nr. SG/BV/100/2021
Modernisierungsvereinbarung Schloß-Wespenstein-Muse-
um 2019
Der Stadtrat der Stadt Gräfenthal beschließt den Abschluss einer 
Modernisierungsverein-barung Schloß-Wespenstein-Museum.
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Schlendern, Pausieren, Wahrnehmen, Atmen, Genießen - nichts 
müssen, nur einfach Sein! Ich darf Sie einladen, mit mir aus dem 
Alltag zu entfliehen und unseren Sinnen zu folgen. Langsames 
Laufen, Ruhe aufnehmen und in die Atmosphäre des Waldes 
eintauchen. Achtsamkeit spüren und Konzentration stärken. Wir 
erfahren, wie der Wald auf unsere Gesundheit und unser Immun-
system wirkt. Eine Mischung aus kleinen Wahrnehmungs- und 
Achtsamkeitsübungen möchte ich Ihnen mit auf den Weg geben.
Waldbaden ist eine Wohltat für die Seele! Sie tanken neue Kraft 
für den Alltag und all dies in der atemberaubenden Landschaft 
des Thüringer Schiefergebirges.
ca. 3 Stunden, 12,00 €/Pers., von April bis Oktober

Angebot der Naturführerin/Grafikerin/Porzellanmalerin
Bettina Thieme
Tel.: 0172/6338025, thieme-design@t-online.de, 
www.thieme-design.de
„Die Natur - unser Lehrmeister“
Der Bergbau war Grundlage des Lebens in unserer Region, da-
raus entstanden viele andere Handwerke und Industriezweige. 
Einblicke geben die Schaubergwerke Kamsdorf, Feengrotten 
und Morassina. Wandern Sie mit mir zu einer dieser Grotten und 
erleben Sie vor Ort die Geschichte. Probieren Sie mit Pinsel und 
Farbe auf Papier oder Porzellan zu malen. Ich gestalte Ihnen ei-
nen schönen Tag und passe den Routenplan der Gruppe an.
Standorte: Gebersdorf, Schmiedefeld, Könitz u.a.
Datum u. Uhrzeit nach Vereinbarung, festes Schuhwerk (auch im 
Sommer), Wanderversorgung mitbringen, vor Ort in den Grotten 
gibt es Verpflegung
Kosten: individuell je nach Aufwand und Plan: z.B. Kinderwande-
rung 2 Std. je 2,00 €/Pers. + Malkurs extra oder Jugendwande-
rung 6 Std. je 12,00 €/Pers. + Malkurs extra

„Grenzgeschichte und Biotope“
Das „Grüne Band“ mit Biotopen ist gewachsen im ehemaligen 
Grenzstreifen mit seinen Barrikaden. Ich selbst lebte als Kind 
im Sperrgebiet. Der Schutzstreifen war knapp hinter unserem 
Grundstück. Ich gestalte Ihnen einen schönen Tag und passe 
den Routenplan der Gruppe an.
Standorte: Gräfenthal, Probstzella, Lichtenhain, Spechtsbrunn
Datum u. Uhrzeit nach Vereinbarung, festes Schuhwerk (auch im 
Sommer), Wanderversorgung mitbringen
Kosten: individuell je nach Aufwand und Plan: z.B. Kinderwan-
derung 2 Std. je 2,00 €/Pers. oder Jugendwanderung 6 Std. je 
12,00 €/Pers.

Angebot der Naturführerin Dorit Gropp
Tel.: 036736/22353, dorit@gropp.info, www.bienenlehrpfad.info
Familienwanderung auf dem Bienen- und Naturlehrpfad (Ap-
ril bis Ende Oktober)
Auf einem Abschnitt des Bienen- und Naturlehrpfades wollen wir 
die Vielfalt von Pflanzen und Tieren entdecken und die Ausblicke 
in die abwechslungsreiche Landschaft der Saalfelder Höhe ge-
nießen.
Vormittags oder nachmittags, Lositz, 07318 Saalfeld, Wanderta-
fel Bienen-Lehrpfad am Haus
Nr. 5, 3 Std., 5 km, leichte Wanderung mit Steigungen, Ruck-
sackverpflegung, 5,00 €/Erw., Kinder bis 14 Jahre 2,00 €

Auf der Suche nach verlorenen Mühlen und Gleisen an der 
Loquitz im Lehestener Schieferland (April bis Ende Oktober)
Ausgehend vom Technischen Denkmal Historischer Schie-
ferbergbau Lehesten erkunden wir die Standorte ehemaliger 
Mühlen an der Loquitz und einen Abschnitt der Eisenbahnlinie 
Lehesten-Ludwigsstadt, die mit dem Bau der Grenzsicherungs-
anlagen der DDR ab 1952 zerstört und abgebaut wurden. Über 
den ehemaligen Kolonnenweg, jetzt Teil des „Grünen Bandes“, 
geht es zum Zwischenstopp am Rastplatz „Alte Mühle“. Dort wird 
das Mühlenweg-Projekt der Grundschule in Kooperation mit den 
Mittwochswanderern des Thüringer Wald-Vereins Lehesten vor-
gestellt und der Barfußpfad lädt zum Kneipp-Erlebnis ein.
Vormittags oder nachmittags, Technisches Denkmal Historischer 
Schieferbergbau Lehesten,
4 Std., 6 km, leichte Wanderung mit Steigungen, Hd: 100 m, 
Rucksackverpflegung, 5,00 €/Erw., Kinder bis 14 Jahre 2,00 €

Verwaltungsgemeinschaft 
Schiefergebirge

Sonstiges

Fundsachen
1 Fahrrad Mountainbike „Trek“

- Auszug aus dem Angebot -

Weitere Veranstaltungen, Wanderungen und Ausstellungen 
des Naturparks und der Naturführer finden Sie unter
www.thueringer-schiefergebirge-obere-saale.de

Angebot der Naturführerin Alexandra Triebel
Tel.: 0173/3543128 oder 036643/599556, naturfuehrer@freenet.de
Natur und Geschichte erleben - naturkundliche Wanderun-
gen entlang von Saale, Rennsteig und Grünem Band
Entlang von landschaftlich vielfältigen Wanderrouten erfahren 
Sie Interessantes und Wissens-wertes zu Natur, Geschichte, 
Geologie und Bergbau am Wegesrand, zu den Saaletalsperren 
oder der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Die Wanderungen 
sind in der Regel von leichtem Schwierigkeitsgrad mit Strecken-
längen ab 4 - 10 km, auch für Ungeübte und Familien geeignet.
Auswahl an Startpunkten:
- Bad Lobenstein: Von Grünen Eseln und Grauen Affen, Gold-

wäschern, Felsengrotten und Moor, zum Rennsteig, seltenen 
Tieren im Hakengrund oder zum Aussichtspunkt Heinrichs-
stein, naturkundliche Stadtführungen

- Blankenstein: zu Papierfabrik, Rennsteig und Grünem Band 
im Moschwitzgrund

- Gräfenwarth: Entlang der Saale, Pilz-Erlebnispfad
- Harra mit Staudenwiese, Sieglitzgrund, Alpensteig oder To-

tenfelsen
- Hirschberg: der Hag als ehemaliger fürstlicher Landschafts-

park und Teil des Grünen Bandes
- Höllental: Felsenstieg und Sagenhaftes
- Lehesten: rund um den Schiefer durch das Grüne Band zum 

Rennsteig und Altvaterturm
- Leutenberg: dem Feuersalamander auf der Spur, Stadtge-

schichte rund um die Burg oder Natur und Bergbau entlang der 
Sormitz, Kinder- und Familienangebote am Naturpark-Haus

- Linkenmühle: Teufelskanzel und Hemmkoppe
- Ranis: Sagenhaftes, Wisente und Fledermäuse um die Burg
- Saalburg: rund um den Kulm
- Wurzbach: um den Vogelsberg auf Humboldts Spuren
Die Wanderungen sind meist Rundwanderungen. Streckenwan-
derungen von Bahnhof zu Bahnhof sind möglich, ebenso indi-
viduelle Routenplanung im gesamten Naturparkgebiet und da-
rüber hinaus. Terminvereinbarung zu allen Wochentagen nach 
Absprache. Termine für Kindergruppen, Schulklassen, Projektta-
ge, Schulfeste und Feriengestaltung bitte längerfristig vereinba-
ren. Spezielle Angebote nach Altersstufe bitte erfragen.

Angebot der Naturführerin Annett Wolfram
Rezeption „Familotel Am Rennsteig“, Oßlaberg 6, 07343 Wurz-
bach, Hotel: Tel.: 036652/400
Anmeldung u. Infos zu Preisen (Kinder sind frei) und Strecken-
verlauf: Tel.: 0174/8383723
Waldbaden im Schiefergebirge
Wandern oder Spazieren einmal anders!
Shinrin Yoku, eine japanische Tradition, übersetzt Waldluftbaden. 
Hierbei ist der Weg das Ziel.
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10 Jahre Förderverein 
der Staatlichen Grundschule Probstzella e.V.
Zu anderen Zeiten hätten wir ein tolles Fest veranstaltet, in die-
ser Pandemie-geprägten Zeit bleibt uns nur die Möglichkeit, ein 
kleines Gruß- und Dankeswort an Sie zu richten.
Im März 2011 gründete sich der Förderverein der Staatlichen 
Grundschule Probstzella e.V., mit dem Ziel, einfach die Kinder 
unterstützen zu wollen.
Und das ist gelungen. Viel konnte durch die ständige Unterstüt-
zung der Mitglieder und der Sponsoren bis heute realisiert werden.
Spielgeräte auf dem Pausenhof, Installation eines Trinkbrunnen, 
Hochbeete für den Schulgarten, aber vor allem ganz viele tolle 
Veranstaltungen für und mit den Kindern. Das ist Klasse und da-
her an dieser Stelle ein großes -DANKE- an alle, die dies den 
Kindern ermöglicht haben.
Danke:
• an die Gründungsmitglieder und Mitglieder
• an die Sponsoren,
• an das Schulpersonal,
• an die Eltern
• an die Gemeinde Probstzella
Und wir werden nicht müde und lassen uns auch durch diese 
Pandemie nicht stoppen. Wir arbeiten weiter, dass auch die 
nächsten Generationen gerne in unsere Grundschule in Probst-
zella gehen und es für die Kinder eine super erlebnisreiche 
Grundschulzeit wird.
Um das zu erreichen, sind uns neue Gesichter im Verein jeder-
zeit herzlich willkommen.
Aber auch ohne einer (aktiven/passiven) Mitgliedschaft kann Je-
der, der möchte, uns unterstützen.
Folgende Dinge sammeln die Kinder, leisten damit einerseits ei-
nen tollen Beitrag zum Umweltschutz und verdienen zudem auch 
etwas Geld zur Anschaffung kleinerer Dinge.
Leere Kugelschreiber, Fasermaler, Textmarker, Tintenpatronen, 
Tipp-Ex, alles Schreibwerkzeug ohne Holz kann gerne in der 
Schule abgegeben werden.
Leere Original-Druckerpatronen werden von den Kindern eben-
falls gesammelt.
Also nicht wegwerfen!! Geben Sie es einem Schulkind mit, so ist 
es noch zu was nütze.
Jeder von Ihnen kann beim Onlineeinkauf über www.Bildungs-
spender.de oder www.Smile.Amazon.de unseren Verein unter-
stützen - ohne Zeitaufwand und Mehrkosten, einfach die Seite 
aufrufen, unseren Verein auswählen, gewünschten Onlineshop 
wählen und los geht‘s!

Nähere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: 
www.schulfoerderverein-probstzella.de

Der Vorstand des Schulfördervereins 
der Grundschule Probstzella

Kirchliche Nachrichten

Ev.-Luth. Kirche Probstzella

Herzliche Einladung zu folgenden Gottesdiensten:

Sonntag, 18. April 2021
10.00 Uhr
13.30 Uhr

Unterloquitz
Großgeschwenda

Sonntag, 25. April 2021
09.00 Uhr
10.15 Uhr

Marktgölitz
Oberloquitz

Sonntag, 2. Mai 2021
09.00 Uhr
10.15 Uhr

Lichtentanne
Probstzella

Sonntag, 9. Mai 2021
09.00 Uhr
10.15 Uhr

Schlaga
Döhlen

Kontakt Pfarramt Probstzella
Pfarrer Bodo Gindler
Telefon: 036735/72273
E-Mail: evangpfarramt.probstzella@t-online.de

In unserem Gottesdienstplan kann es immer wieder zu Änderungen 
kommen. Auf unserer Webseite http://www.kirchenkreis-rudolstadt-
saalfeld.de/gemeinden/probstzella/aktuelles kann man kurzfristige 
Änderungen erfahren oder Sie fragen einen Kirchenältesten.

Wir gratulieren

... zum Geburtstag

in Probstzella
20.04. Herr Adolf Heinrich zum 85. Geburtstag
12.05. Frau Magda Dietz zum 80. Geburtstag
13.05. Frau Waltraud Jakob zum 90. Geburtstag

im OT Döhlen
11.05. Herr Karlheinz Müller zum 85. Geburtstag

im OT Lichtentanne
01.05. Herr Horst Gebhardt zum 70. Geburtstag
02.05. Frau Edeltraud Dittrich zum 80. Geburtstag

im OT Marktgölitz
05.05. Herr Ulrich Eisoldt zum 70. Geburtstag

im OT Reichenbach
09.05. Herr Bernd Haftmann zum 70. Geburtstag

im OT Unterloquitz
24.04. Frau Marianne Michel zum 95. Geburtstag

im OT Zopten
11.05. Frau Susanne Ellmer zum 85. Geburtstag

Schulnachrichten

Staatliche Grundschule Probstzella

Anmeldung der zukünftigen Erstklässler 
für das Schuljahr 2022/23

Die Staatliche Grundschule Probstzella gibt die Termine für die 
Anmeldung der Schulanfänger des Schuljahres 2022/23 bekannt:
Auf Grund der aktuellen Corona Situation findet diese Anmel-
dung wieder auf postalischem Wege statt. In der Woche vom 
19.04.2021 bis 23.04.2021 erhalten alle Eltern, deren Kind im 
Zeitraum vom 01.08.2015 bis 31.07.2016 geboren wurde und am 
1. August 2022 mindestens 6 Jahre alt ist, auf dem Postweg alle 
notwendigen Unterlagen zugeschickt.
Neben dem Anmeldeformular benötigen wir eine Kopie der Ge-
burtsurkunde, bei getrenntlebenden Eltern den Nachweis der 
elterlichen Sorge, gegebenenfalls bei Verhinderung eines Sor-
geberechtigten die entsprechende Vollmacht sowie eine gültige 
E-Mail-Adresse.
Den Masernnachweis übernimmt der Amtsarzt in der Vorschul-
untersuchung.
In der Woche vom 03.05.2021 bis 07.05.2021 senden Sie diese 
Unterlagen an die Staatliche Grundschule Probstzella, entweder 
als Einwurf in den Schulbriefkasten im fest verschlossenen Um-
schlag oder auf dem Postweg zurück!

Die Schulleitung
U. Hotze
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Sonstiges

Wir gedenken der Verstorbenen
Herr Wolfgang Munzer
verstorben am 13.03.2021
wohnhaft gewesen in Lehesten

Frau Vera Kever
verstorben am 25.03.2021
wohnhaft gewesen in Lehesten, OT Brennersgrün

Herr Rudi Amthor
verstorben am 27.03.2021
wohnhaft gewesen in Lehesten, OT Schmiedebach

Herr Herbert Stahnke
verstorben am 31.03.2021
wohnhaft gewesen in Lehesten

Wir gratulieren

... zum Geburtstag

in Gräfenthal
17.04. Frau Charlotte Schönheit zum 80. Geburtstag
30.04. Herr Klaus Friedrich zum 80. Geburtstag

im OT Buchbach
07.05. Herr Reinhard Süptitz zum 70. Geburtstag

im OT Gebersdorf
30.04. Frau Christel Wappler zum 80. Geburtstag

im OT Lichtenhain
20.04. Frau Marga Förster zum 90. Geburtstag
07.05. Frau Dr. Elfriede El Baz zum 85. Geburtstag

Wir begrüßen unsere 
jüngsten Erdenbürger
Lina Weidermann in Gräfenthal
geboren am 09.03.2021

Hans Hausdörfer in Gräfenthal, OT Buchbach
geboren am 07.03.2021

Wir gratulieren

... zum Geburtstag

in Lehesten
06.05. Frau Elfriede Emmert zum 80. Geburtstag
07.05. Herr Günther Voß zum 80. Geburtstag
07.05. Frau Gisela Walter zum 80. Geburtstag
12.05. Frau Ursula Wetzel zum 75. Geburtstag

im OT Röttersdorf
06.05. Frau Heidi Bischhaus zum 75. Geburtstag

im OT Schmiedebach
06.05. Herr Roland Schlegel zum 70. Geburtstag

Kirchliche Nachrichten

Gottesdienste und Veranstaltungen 
in Lehesten und Schmiedebach

Mittwoch, 14. April
14.00 Uhr Gemeindenachmittag in Lehesten
Donnerstag, 15. April
14.00 Uhr Gemeindenachmittag in Schmiedebach
Sonntag, 25. April
08.30 Uhr Gottesdienst in Schmiedebach
10.00 Uhr Gottesdienst in Lehesten
Himmelfahrt, 13. Mai
13.00 Uhr Wandertreff in Steinsdorf, Wanderung ca. 1,5 km
14.00 Uhr Gottesdienst auf dem Friedhof in St. Jakob
Im Anschluss Beisammensein
Mittwoch, 12. Mai
14.00 Uhr Gemeindenachmittag in Lehesten
Sonntag, 16. Mai
08.30 Uhr Gottesdienst in Schmiedebach
10.00 Uhr Gottesdienst in Lehesten

Bitte beachten Sie die örtlichen Aushänge, ob die Gottesdienste 
und Gemeindenachmittage unter den Voraussetzungen der Pan-
demie stattfinden können oder nicht.
Das Andachtstelefon unter der Telefonnummer 036734/233675 
bietet jederzeit eine Andacht für alle, die an dem Tag keinen Got-
tesdienst haben oder nicht mehr in den Gottesdienst kommen 
können. Jeden Sonntag wird diese erneuert.
Das Pfarramt in Leutenberg und Frau Zeppin sind unter Tel. 
036734/22272 erreichbar. Bitte sprechen Sie auch auf den An-
rufbeantworter, damit wir Sie zurückrufen können. Die Website 
ist zu finden unter www.kirche-leutenberg.de.

Heide Müller
Pfarramtsassistentin
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Sonstiges

Wir gedenken der Verstorbenen
Frau Ilse Dorst,
verstorben am 19.03.2021
wohnhaft gewesen in Schleiz

Herr Helmut Paschold
verstorben am 22.03.2021
wohnhaft gewesen in Gräfenthal, OT Großneundorf

Frau Dagmar Jonscher
verstorben am 05.04.2021
wohnhaft gewesen in Gräfenthal

Schulnachrichten

Anmeldung Schulanfänger 
für das Schuljahr 2022/2023
Liebe Eltern der Schulanfänger des Schuljahres 2022/23,

die Schulanmeldung Ihrer Kinder findet bereits vom 02. - 10. Mai 
2021 statt.
Die Vollzeitschulpflicht beginnt am 01. August 2022 für alle Kin-
der, die bis zu diesem Zeitunkt sechs Jahre alt sind.
Zum Einzugsbereich unserer Grundschule gehören: Buchbach, 
Creunitz, Gräfenthal, Gebersdorf, Großneundorf, Lichtenhain, 
Lippelsdorf, Sommersdorf.
Aufgrund der Corona-Pandemie erhalten Sie die entsprechen-
den Unterlagen per Brief bis 19.04.2021 im Kindergarten „Blu-
menwiese“ Gräfenthal.
Wir bitten darum, diese vollständig auszufüllen und bis spätes-
tens 10. Mai 2021 in einem verschlossenen Umschlag an die 
Grundschule Gräfenthal zurückzugeben.
Sollte Ihr Kind nicht den Kindergarten „Blumenwiese“ besuchen, 
aber Schulanfänger 2022/2023 sein, kontaktieren Sie uns bitte un-
ter 036703/80250 oder per Email: GS1_graefenthal@t-online.de.
(Ein Kind, das am 30. Juni 2022 mindestens 5 Jahre alt ist, kann 
laut § 18 Thür. Schulgesetz auf Antrag der Eltern am 1. August 
des selben Jahres vorzeitig in die Schule aufgenommen werden.)

Mit freundlichem Gruß
Das Team der Grundschule Gräfenthal

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchgemeinde Gräfenthal
Zu den Veranstaltungen lädt die Kirchgemeinde herzlich ein!

Gottesdienste
Sonntag, 18. April
10.00 Uhr Gräfenthal Kirche
Sonntag, 25. April
09.00 Uhr Lippelsdorf Porzellanmanufaktur
10.00 Uhr Gräfenthal Kirche
Sonntag, 10. Mai
10.00 Uhr Gräfenthal Kirche

Kindertreff „Arche Noah“ 1. bis 6. Klasse „hören-singen-
spielen“
Dienstag, 27. April
15.30 bis 16.30 Uhr im Gemeinderaum Gräfenthal

Lebens-Wort:
Im Herbst sammelte ich alle meine Sorgen und vergrub sie in 
meinem Garten.
Als der Frühling wiederkehrte - im April - da wuchsen in meinem 
Garten schöne Blumen.
(Khalil Gibran 1883-1931, Schriftsteller)

Konto: Ev. Kirchgemeinde Gräfenthal
IBAN: DE95 8305 0303 0000 3707 54
BIC: HELADEF1SAR
So erreichen Sie unsere Kirchgemeinde:
Büro: dienstags 10-12 Uhr
Pfarramt:
Diakon Jürgen Wollmann
Kirchplatz 3
98743 Gräfenthal
Tel. 036703-80 357
E-Mail: kirchgemeinde.graefenthal@mail.de


